
 
 

AMTSBLATT 
für den Landkreis Celle 
 

 
 

53. Jahrgang Celle, den 21.02.2023 Nr. 17  
 
 

Herausgeber: Landkreis Celle - Trift 26 - Postfach 32 11 - 29232 Celle - Tel. 05141 - 9160 - www.landkreis-celle.de 

Inhalt 
 
A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES 

146 Sitzung des Ausschusses für Soziales und Gesundheit am 28.02.2023 

146 Sitzung des Ausschusses für Umwelt und ländlichen Raum am 02.03.2023 

 

B. BEKANNTMACHUNGEN DER GEMEINDEN, SAMTGEMEINDEN, GEMEINDEFREIEN BEZIRKE UND 
ZWECKVERBÄNDE 

147 Gemeinde Eschede, Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt am 02.03.2023 

147 Gemeinde Ahnsbeck, Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 und Bekanntmachung 

149 Gemeinde Wietze, Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 und Bekanntmachung 

 

C. BEKANNTMACHUNGEN ANDERER STELLEN 

 

 

D. SONSTIGE MITTEILUNGEN 

 

 

  



Amtsblatt für den Landkreis Celle Nr. 17 vom 21.02.2023 

- 146 - 

A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES 
 
Sitzung des Ausschusses für Soziales und Gesundheit am 28.02.2023 

Am Dienstag, dem 28.02.2023, 14:30 Uhr, findet eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Soziales und Gesundheit 
des Landkreises Celle im Kreistagssaal, Celle, Trift 26, statt. 
 
Tagesordnung: 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesord-

nung 

2 Einwohnerfragestunde 

3 Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 22.11.2022 

4 Verpflichtung der nicht dem Kreistag angehörenden Mitglieder des Ausschusses für Soziales und Gesundheit 

5 Schuldnerberatung im Landkreis Celle; 
 mündlicher Bericht der Verwaltung 

6 Tätigkeitsbericht der Heimaufsicht; 
 Bericht der Verwaltung 

7 Bildung eines regionalen Härtefallfonds zur Unterstützung von Menschen, die sich aufgrund der Energiepreis-
steigerungen in finanzieller Notlage befinden und denen deshalb Energiesperren drohen 

8 Gemeinsame Einrichtung nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II); 
 hier: Berufung eines neuen Mitglieds der Trägerversammlung und Benennung als deren Vorsitzende 

9 Gemeinsame Einrichtung nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II); 
 hier: Weisung für die weitere Bestellung der Geschäftsführerin 

10 Bericht des Landrates über wichtige Angelegenheiten 

11 Mündliche Anfragen 

12 Einwohnerfragestunde 
 
Celle, den 21.02.2023 
Landkreis Celle 
 
Flader 
Landrat 
 

- - - 
 
Sitzung des Ausschusses für Umwelt und ländlichen Raum am 02.03.2023 
 
Am Donnerstag, den 02.03.2023, 14:30 Uhr, findet eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Umwelt und ländlichen 
Raum des Landkreises Celle im Alten Kreistagssaal, Speicherstr. 2, 29221 Celle, statt. 
 
Tagesordnung: 
 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Tagesordnung, der Beschlussfähigkeit 

2. Einwohnerfragestunde 

3. Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 17.11.2022 

4. Bericht des Gewässer- und Landschaftspflegeverbandes Südheide (GLV Südheide) über dessen Aufgaben 

5. Kontrollen über die Einhaltung der Beregnungskontingente 

6. Erneuerbare Energien auch im LSG Südheide ermöglichen;  
Antrag der SPD-Fraktion v. 21.09.2022 

7. Monitoring zur Ermittlung des aktuellen Bestands und Erarbeitung von Empfehlungen zur Bekämpfung invasi-
ver Tierarten;  
Antrag der CDU/UB-Fraktion v. 22.11.2022 

8. Bericht der Kreisnaturschutzbeauftragten 

9. Bericht des Kreisjägermeisters sowie mündliche Anfragen zur Jagd 

10. Bericht des Kreislandwirtes 
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11. Bericht des Landrates über wichtige Angelegenheiten 

12. Mündliche Anfragen  

13. Einwohnerfragestunde 
 
Celle, den 20.02.2023 
Landkreis Celle 
 
Flader 
Landrat 
 

- - - 
 
B. BEKANNTMACHUNGEN DER GEMEINDEN, SAMTGEMEINDEN, GEMEINDEFREIEN BEZIRKE UND 

ZWECKVERBÄNDE 
 
Gemeinde Eschede, Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt am 02.03.2023 
 
Gemeinde Eschede, Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Umwelt, Donnerstag, den 02.03.2023, 17:30 Uhr, 
Alte Grundschule Eschede, Bahnhofstr. 4, Raum 1, EG 
 
Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der anwesenden Ausschussmitglieder, der Beschlussfähigkeit und 
der Tagesordnung 

3. Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten 

4. Fragezeit der Einwohner 

5. Erweiterung Kita Eschennest - Installation einer Photovoltaikanlage 

6. Erneuerbare Energien: 

 a) Ergebnisbericht zur Potenzialflächenanalyse für Windenergieanlagen und  Freiflächenphotovoltaik 

 b) Weitere Vorgehensweise zur Ausweisung von Flächen für Windkraftflächen 

 c) Weitere Vorgehensweise zur Ausweisung von Flächen für Photovoltaikanlagen 

7. Anträge RM Petersen 

 - Einstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 5.000 € zur Umsetzung einer Baumschutz- oder 
 Baumpflegesatzung 

 - Erarbeitung einer Baumschutz- oder Baumpflegesatzung für die Gemeinde Eschede 

8. Bericht zu Förderprojekten von Infrastrukturmaßnahmen 

9. Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder 

10. Fragezeit der Einwohner 
 
Lange 
Bürgermeister 
 

- - - 
 
Gemeinde Ahnsbeck, Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 und Bekanntmachung 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Ahnsbeck für das Haushaltsjahr 2023 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Ahnsbeck in 
der Sitzung am 31.01.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
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1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.808.100 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.967.100 € 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 50.000 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.653.900 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.736.000 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 496.500 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.054.300 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 557.800 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 49.600 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 2.708.200 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2.839.900 € 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kre-
ditermächtigung) wird auf 557.800 € 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen 
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  1.000.000 € 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer  

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v.H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v.H. 

 2. Gewerbesteuer 390 v.H. 

 
Ahnsbeck, den 01.02.2023 
Gemeinde Ahnsbeck 
 
Kaiser 
Bürgermeister 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Ahnsbeck für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Die nach §§ 120 Abs. 2, 122 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Celle am 20.02.2023 
unter dem Aktenzeichen 111013-2023/002280 erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 S. 3 NKomVG vom Tage der Bekanntmachung an sieben Tagen während 
der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus in Lachendorf, Zimmer 205, zur öffentlichen Einsichtnahme aus. 
 
Ahnsbeck, den 20.02.2023 
Gemeinde Ahnsbeck 
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Kaiser 
Bürgermeister 

- - - 
 
Gemeinde Wietze, Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 und Bekanntmachung 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Wietze und Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
 

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2023 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde 
Wietze in der Sitzung am 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:  
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird  
 
1. im Ergebnishaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf       16.125.000 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf       17.561.200 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf           300.000 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf                     0 Euro 
 
 
2. im Finanzhaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    15.793.600 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    16.527.600 Euro 
  
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit        4.428.300 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit       9.091.700 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit       4.291.400 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit          872.600 Euro 
 
festgesetzt. 
  
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes      24.513.300 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes       26.491.900 Euro 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kre-
ditermächtigung) wird auf 4.291.400 Euro festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen 
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   450 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)      450 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer        450 v. H. 
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§ 6 
 
Über und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 2 Satz 2 NKomVG sind un-
erheblich bis zu einer Wertgrenze von 10.000 €. 
 
Investitionen sind von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO, wenn sie eine 
Wertgrenze von 1.500.000 € überschreiten. 
 
Wietze, den 16.12.2022 
 
Gemeinde Wietze 
 
Klußmann 
Bürgermeister 
 

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
2.2 Die nach §§ 120 (2), 119 (4), 122 (2) NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Celle am 
16.02.2023 unter dem Aktenzeichen: 111013-2022/029606 erteilt worden. 
 
2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 (2) Satz 3 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung an sieben Tagen in der Gemeinde Wietze im Rathaus, Neue Mitte 1-3, 29323 Wietze, Zimmer 41, 
während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Wietze, den 16.02.2023 
Gemeinde Wietze 
 
Klußmann 
Bürgermeister 
 

- - - 
 
C. BEKANNTMACHUNGEN ANDERER STELLEN 
 
 
D. SONSTIGE MITTEILUNGEN 


